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 vom 16.12.2024 30-2024-042 15.01.2025 

Projekt: Errichtung von 8 Windenergieanlagen im Windpark Weißenborn-Lichtenberg 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Ihrer Mail vom 16.12.2024 haben Sie uns mitgeteilt, dass seitens einzelner Referate des Land-

ratsamtes Mittelsachsen zum o. g. Bauvorhaben Nachforderungen für die Errichtung und den Be-

trieb bestehen. Gemäß den Nachforderungen des Landratsamtes sind im Brandschutznachweis 

keine Angaben bzw. keine konkreten Angaben in Bezug auf den Bodenschutz sowie Maßnahmen 

zu einem möglichen Waldbrand geschildert worden. Im Folgenden unsere Stellungnahme hierzu. 

Die Erstellung des Brandschutznachweises erfolgte nach § 12 (4) der Verordnung des Sächsischen 

Staatsministeriums des Innern zur Durchführung der Sächsischen Bauordnung (DVOSächsBO). 

Angaben zum Bodenschutz sowie Maßnahmen zur Waldbrandbekämpfung sind im Brandschutz-

nachweis als Teil der Bauantragsunterlagen dabei grundsätzlich nicht vorgesehen und stellen auch 

keinen Bestandteil einer schutzzielorientierten Betrachtung nach § 3 und 14 der Sächsischen Bau-

ordnung (SächsBO) dar. 

Im Zuge der durchgeführten schutzzielorientierten Betrachtung wurde bei dem zu bewertenden 

Bauvorhaben der Brandschutznachweis auf der Grundlage möglicher Brandszenarien, wie dem 

Brand innerhalb des Turmfußes, der Gondel und der Rotorblätter erstellt. Grundsätzlich gilt hier-

bei, dass baulich-konstruktive, anlagentechnische sowie organisatorische Maßnahmen getroffen 

werden, um der Entstehung und der Ausbreitung eines Brandes vorzubeugen. Abwehrende Maß-

nahmen beschreiben die grundlegenden Belange zur Brandbekämpfung am Boden. Die einsatz-

taktische Belange zur Brandbekämpfung selbst obliegen jedoch der Feuerwehr. Zu dem Bauvor-

haben vertritt das Landratsamt in Bezug auf den Bodenschutz folgenden Standpunkt. 

 Nachforderung Ref. 23.1 Recht, Abfall und Bodenschutz 

Es bestehen unsererseits Bedenken zwecks dem Eintrag schädlicher Stoffe in den Boden, aufgrund von herabfal-

lenden brennenden Teilen der Anlagen. Deshalb fehlen konkrete Angaben für die Maßnahmen zum Bodenschutz 

im Brand- und Havariefall. Sollten Löschmittel eingesetzt werden, sind diese PFAS-frei? Es fehlen Aussagen im 

Hinblick auf die Kontamination des Bodens mit Öle, Transformatorenflüssigkeit, Kunststoffe, Epoxidharze und ggf. 

Löschwasser/Löschmittel und welche bodenschutzfachlichen Maßnahmen hier vorgesehen werden. 
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Im Allgemeinen werden im Brandschutznachweis keine Aussagen bezüglich der zu verwendenden 

Löschmittel getroffen. Dies obliegt der Feuerwehr und wird je nach Einsatzfall an der Brandstelle 

getroffen. Im Allgemeinen führt die Feuerwehr jedoch Wasser und Schaummittel mit. 

Ob PFAS-haltige Schaummittel zum Einsatz kommen, fällt unter die Belange der örtlichen Feuer-

wehr. Grundsätzlich beschreiben PFAS – per- und polyfluorierte Alkylverbindungen – eine Gruppe 

aus einer Vielzahl chemischer Stoffe. Einige dieser Stoffe sind verboten, für andere gelten Über-

gangsfristen oder Grenzwerte bzw. keine Regelungen bei der Herstellung oder der Verwendung. 

Es gibt jedoch europäische und internationale Bestrebungen PFAS-haltige Schaummittel in Zu-

kunft gänzlich zu verbieten. 

Zum Schutz des Bodens vor einem Eintrag schädlicher Stoffe durch einen Brand werden bei der 

Errichtung von Windenergieanlagen vorrangig nichtbrennbare Baustoffe wie Beton und Metalle 

genutzt. Der Anteil brennbarer Baustoffe wird auf ein Notwendiges reduziert. Brennbare Kompo-

nenten sind hauptsächlich: 

➢ die Rotorblätter und die Verkleidung des Maschinenhauses und der Narbe, die aus glasfaser-

verstärktem Kunststoff hergestellt werden 

➢ Elektrokabel- und kleinteile 

➢ Getriebe-, Transformator- und Hydrauliköl 

➢ Korrosionsschutzummantelung der Spannseile im Hybridturm 

➢ Schläuche und sonstige Kunststoffkleinteile 

➢ Akkumulatoren. 

In der anlagentechnischen Ausstattung selbst sind keine Zündquellen, wie Heißgase oder Flam-

men vorhanden, die besondere Schutzmaßnahmen erfordern. Bei einem Brand im Turmfuß be-

stehen keine brandschutztechnischen Bedenken bezüglich der Ausbreitung auf die Umgebung, 

da zum einen der Turm massiv errichtet wird und zum anderen wirksame Löscharbeiten seitens 

der Feuerwehr möglich sind. Zudem wird der Turmfußbereich von intensiven Vegetationsflächen 

freigehalten. 

Löscharbeiten an der Gondel und der Rotorblätter sind aufgrund der Höhedifferenz nicht möglich. 

Bei diesen Brandereignissen ist die Feuerwehr zum Schützen der Umgebung präsent. Die Durch-

führung von Löscharbeiten beschränkt sich im Wesentlichen auf herabfallende Teile unter Beach-

tung des Eigenschutzes. Um einem Brand der Gondel oder der Rotorblätter vorzubeugen, werden 

elektrische Komponenten nach den allgemein anerkannten Regeln, insbesondere nach den VDE-

Bestimmungen errichtet. Zudem werden Blitzschutzanlagen installiert. Aufgrund dessen sind im 

Normalbetrieb die Bedingungen einer Brandentstehung und -ausbreitung als sehr gering einzu-

schätzen.  

Im Hinblick auf Löschwasserrückhaltemaßnahmen gilt, dass Rückhalteanlagen nur bei der Lage-

rung größerer Mengen an wassergefährdenden Stoffen notwendig sind. Die Lagerung größerer 

Mengen ist im vorliegenden Fall nicht gegeben, womit keine Löschwasserrückhalteanlagen benö-

tigt werden. 

Im Zuge der oben aufgeführten Ausführungen ist festzustellen, dass einer möglichen Kontamina-

tion des Bodens aus brandschutztechnischer Sicht ausreichend vorgebeugt wird und infolgedes-

sen keine weiteren bodenschutzfachlichen Maßnahmen erforderlich sind. Im Folgenden wird auf 

die forstwirtschaftlichen Belange Bezug genommen. 
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 Nachforderung Ref. 23.2 Forst, Jagd und Landwirtschaft 

Die Windenergieanlagen sollen in 102 und 105 m entfernt von einer Waldfläche errichtet werden. Durch die 

räumliche Nähe können sowohl Eiswurf, wie potentielle Schäden durch Umknicken der Anlage im Wald nicht 

ausgeschlossen werden. Deshalb:  

1. muss zwingend der Einbau eines Eiserkennungssystems erfolgen 

2. sollten Überlegungen zu möglichen Schadwirkungen (Verunreinigung und mechanische Deformation des 

Waldbodens, Bestandesschädigungen, Waldbrand), bei Umknickung oder Umfallen der Anlage infolge von 

Starkwindereignissen oder Rotorblätterschäden, und zu deren Minimierung getroffen werden (Notfallplan). 

In Bezug auf die Brandbekämpfung am Boden sowie einer Waldbrandbekämpfung gilt, dass das 

Vorgehen wie bereits beschrieben der Feuerwehr obliegt. Grundsätzlich konzentriert sich die Feu-

erwehr auf den Schutz der Umgebung sowie die Absperrung der Brandstelle und legt nach Bedarf 

und Windrichtung den Bereich um die Anlagen fest, der nicht betreten werden darf. 

Die Windenergieanlagen werden über Wirtschaftswege erreichbar sein, womit die Zugänglichkeit 

zu den Anlagen seitens der Feuerwehr gegeben ist. Da die Anlagen im vorliegenden Fall auch auf 

landwirtschaftlich genutzter Fläche errichtet werden, ist grundsätzlich von einer Begehbarkeit des 

Geländes auszugehen. 

Bezüglich der Löschwasserversorgung gilt, dass es keine öffentliche Vorschrift bzw. einheitliche 

Vorgabe zur Bevorratung gibt. Zur Unterstützung für die Feuerwehr bei einer Brandbekämpfung 

werden jedoch Löschwasserbehälter vorgesehen.  

Es ist somit festzuhalten, dass ausreichende Rahmenbedingungen zur Unterstützung der Feuer-

wehr bei einer Brandbekämpfung und Maßnahmen zur Minimierung möglicher Schadwirkung 

eines Waldbrandes geschaffen werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Oehme 

Dipl.-Ing. 
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